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Einleitung  
 

1. Kurzdarstellung des Inhalts und der Ziele der Einbeziehungssatzung  
 

Die wesentlichen Inhalte der Planung sind unter Punkt 5. der Begründung dargestellt. Der Geltungsbereich der 
Einbeziehungssatzung ĂAm Pfarrgartenñ Großgundertshausen umfasst insgesamt 4.757 m². Die rund 0,5 ha 
große Fläche ergänzt das Dorfgebiet (MD) in Großgundertshausen. Im Westen grenzt bereits ein Gewerbegebiet 
an und im Süden das Dorfgebiet, auch die Erschließung des Geltungsbereichs ist gewährleistet. Im Flächennut-
zungsplan ist der Geltungsbereich als Grünland eingezeichnet. Für den Geltungsbereich ist aufgrund der 
Änderung nach § 34 Abs.4 Nr.3 Baugesetzbuch (BauGB) als Einbeziehungssatzung kein Parallelverfahren zur 
Änderung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan erforderlich. 
 

Die ErschlieÇung erfolgt ¿ber die StraÇe ĂAm Pfarrgartenñ (Fl.Nr. 158) und die Verlªngerung davon als 4,3 m 
breiter öffentlicher Feldweg. Die bestehende Zufahrt bleibt erhalten und führt als Feldweg im östlichen Drittel in 
nord-südlicher Ausrichtung durch den Geltungsbereich.  
Um die Integration in das Landschaftsbild zu gewährleisten, werden am westlichen und nördlichen Rand des 
Geltungsbereichs private Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern als 5 m breite Randeingrünung 
festgesetzt. Weiterhin werden zwei zu pflanzende Laubbäume westlich des Feldweges lagegenau geplant.  
 

Der Ausgleich kann im Geltungsbereich nur zum Teil nachgewiesen werden: 186 m² interner Ausgleich können 
auf Fl.Nr. 154/2 innerhalb des Geltungsbereichs erbracht werden. Hier wird am Westrand des Grundstücks eine 
5 m breite gestufte Strauchhecke mit autochthonen Gehölzen entwickelt. Somit verbleibt ein Defizit von 1.159 m² 
an extern zu erbringender Ausgleichsflächen, die auf Fl.Nr. 154/2 (890 m²) und auf Fl.Nr. 195 (269 m²) erbracht 
werden. Auf Fl. Nr. 154/2 wird am Westrand die 5 m breite gestufte Strauchhecke (890 m²) mit autochthonen 
Gehölzen Richtung Norden außerhalb des Geltungsbereichs weiter entwickelt. Auf Fl. Nr. 159 wird eine extensive 
Wiese (269 m²) entwickelt, die außerhalb des Geltungsbereichs unmittelbar nördlich angrenzend liegt.  
 
 
Tabelle 1: wesentliche Festsetzungen in der Einbeziehungssatzung ï Stand Entwurf 21.02.2017 
 
 

 
nach zeichnerischen Festsetzungen  
 

 
Fläche in m² 

 
in % des Geltungsbereichs 

Dorfgebiet 3.167 m² 66,6 

öffentlicher Feldweg in wasserdurchlässiger Bauweise 188 m² 4,0 

private Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern - 
Randeingrünung,  
davon auf Fl.Nr 159          100 m² 
davon auf Fl.Nr. 154/2      403 

503 m² 10,5 

private Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern ï 
Randeingrünung als naturschutzfachliche Ausgleichsfläche 186 m² 4,0 

private Grünfläche ï zeichnerisch festgesetzt 

713 m² 14,9 

 
Dorfgebiet                                 gesamt 
 

4.757 m² 100 

 
 
 

Entwurfsverfasser der Einbeziehungsatzung in der Fassung vom 30.05.2017 sind das Architekturbüro Borten-
schlager, Landshuter Str. 21, 84048 Mainburg und das Büro Linke + Kerling, Stadtplaner und Landschafts-
architekten BDLA, Papiererstraße 16, 84034 Landshut. 
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2. Darstellung der für die Einbeziehungssatzung bedeutsamen Ziele in einschlägigen Fachgesetzen 
und Plänen und Art der Berücksichtigung dieser 

 

Laut Landesentwicklungsprogramm (LEP 2013) sind keine Inhalte zum Siedlungsbereich Großgundertshausen 
bzw. der Gemeinde Volkenschwand enthalten. Die als Mittelzentrum eingestufte Stadt Mainburg liegt ca. 4 km 
nordwestlich von Großgundertshausen an der B 301, zu deren Mittelbereich Volkenschwand zählt.  
 

Im Regionalplan der Region 13 Landshut sind für das Planungsgebiet selbst keine Darstellungen enthalten. Im 
Norden und Osten von Großgundertshausen verläuft winkelförmig ein Potentialgebiet für Windenergie in ca. 700 
m Entfernung (Tekturkarte zu Karte 2 ĂSiedlung und Versorgungñ Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Windkraft-
anlagen, 13.01.2014). Vorranggebiete für Bodenschätze (Betonit) befinden sich je im Südosten (BE 1) und 
S¿dwesten (BE 66) des Planungsgebietes in ca. 700 m Entfernung (Tekturkarte zu Karte 2 ĂSiedlung und Ver-
sorgungñ Rohstoffsicherung, 24.05.2007). 
In der Waldfunktionskarte für den Landkreis Kelheim, Stand 2014, im Maßstab M 1 : 100.000 befinden sich im 
Geltungsbereich und in seinem Umfeld keine Waldstücke mit besonderer Bedeutung. Nordwestlich, südwestlich 
südöstlich und östlich befinden sich jeweils in ca. 500 m Entfernung mehrere kleine Waldstücke mit der Eintragung 
ĂLebensraum, Landschaftsbild, historisch wertvoller Waldbestand, Genressourceñ. Bei dem s¿dwestlich gelege-
nen Waldgrundst¿ck ist zudem ein L f¿r ĂLandschaftsbildñ vermerkt.  
 

Der wirksame Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan (17.09.1999) stellt den Geltungsbe-
reich als Grünland dar. Im Norden ist ebenfalls Grünland dargestellt, im Westen grenzt Gewerbegebiet (GE) an, 
im Süden Dorfgebiet (MD) und im Osten Acker. Zwischen dem Dorfgebiet und dem Geltungsbereich ist eine 
ĂEingr¿nung von Ortsrªndernñ durch ĂHecke, Feldgehºlz, Einzelbªumeñ eingezeichnet, die vor Ort nicht existiert.  
 

 
Ausschnitt des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan, 17.09.1999                                  (ohne Maßstab) 

 
 
Im Kapitel 3 werden die einschlägigen Fachplanungen ausgewertet, v. a. das Landschaftsentwicklungskonzept 
(LEK), das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) und die Biotopkartierung Bayern Flachland. 
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Hauptteil ï Beschreibung und Bewertung  
 

3. Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
 

Großgundertshausen stellt einen Ortsteil der Gemeinde Volkenschwand dar. Der Ortsteil liegt an der Staatsstraße 
2049 ca. 4 km nordwestlich von Volkenschwand und ca. 5 km südöstlich von Mainburg. Das nächste Oberzentrum 
ist Landshut. Landshut ist über die St 2049 in ca. 30 km Entfernung zu erreichen. Das Planungsgebiet selbst liegt 
am nordwestlichen Ortsrand von Großgundertshausen. Die Erschließung erfolgt von Süden über die StraÇe ĂAm 
Pfarrgartenñ. 
 

Das Planungsgebiet wird zur naturräumlichen Haupteinheit Donau-Isar-Hügelland (062) gezählt. Laut Naturräum-
licher Feingliederung des Landkreises Kelheim (ABSP, 1999) befindet es sich in der Untereinheit 062-B Abens 
Hügelland. Die Topographie des Gebiets wird durch den Talraum des Sandelbachs im Süden und das gewellte 
Relief des Tertiärhügellands nördlich der St 2049 mit den charakteristischen Heckenstrukturen geprägt. 
 

Übergeordnete Lage  -  Ausschnitt aus der Topographischen Karte  M 1 : 25.000  (Kartenausschnitt nicht maßstäblich) 
Quelle: Geoportal Bayern, www.geoportal.bayern.de 

 
 
3.1 Schutzgut Arten- und Lebensräume 
 

Die potenzielle natürliche Vegetation ist kleinflächig im westlichen Teil Hexenkraut- oder Zittergrasseggen-
Waldmeister-Buchenwald im Komplex mit Zittergrasseggen-Hainsimsen-Buchenwald; örtlich mit Waldziest-
Eschen-Hainbuchenwald und im östlichen Teil Zittergrasseggen-Hainsimsen-Buchenwald im Komplex mit Zitter-
gras-seggen-Waldmeister-Buchenwald; örtlich Zittergrasseggen-Stieleichen-Hainbuchenwald (gemäß LfU, hier 
aus FIS-Natur unter http://fisnat.bayern.de/finweb/). 
 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine amtlich kartierten Biotope (FIN-Web). Rund 50 m nördlich 
beginnen einige Gehölzbestände, welche als Biotope (7336-0161-003, 7336-0161-005, 7336-0161-006, 7336-
0161-007, 7336-0161-008) aufgeführt sind.  
 

Das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP), Landkreisband Kelheim (März 1999), beschreibt für das Pla-
nungsgebiet folgendes Ziel: Förderung von Magerrasen, Ranken und Rainen in den Agrarlandschaften der 


